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(54) Lichtleitanordnung

(57) Bei einer Lichtleitanordnung mit einer der Ein-
wirkung des Lichtes einer Lichtquelle direkt ausgesetz-
ten Lichtumlenkeinrichtung zum Leiten des Lichtes der
Lichtquelle in einen gegenüber direkter Strahlung des
Lichtes der Lichtquelle abgeschattet liegenden Bereich,
vorzugsweise bei einer Lichtleitanordnung mit einer dem
Sonnenlicht direkt ausgesetzten Lichtumlenkeinrichtung
zum Leiten von Sonnenlicht in einen gegenüber direkter

Sonneneinstrahlung abgeschattet liegenden Territorial-
bereich ist vorgesehen, dass die Lichtumlenkeinrichtung
in einer derartigen Höhe oberhalb des Territorialberei-
ches angeordnet ist, dass das von der Lichtumlenkein-
richtung umgelenkte Licht unmittelbar in den gegenüber
direkter Strahlung des Lichtes der Lichtquelle abgeschat-
tet liegenden Bereich geleitet wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lichtleitanordnung
mit einer der Einwirkung des Lichtes einer Lichtquelle
direkt ausgesetzten Lichtumlenkeinrichtung zum Leiten
des Lichtes der Lichtquelle in einen gegenüber direkter
Strahlung des Lichtes der Lichtquelle abgeschattet lie-
genden Bereich, vorzugsweise Lichtleitanordnung mit ei-
ner dem Sonnenlicht direkt ausgesetzten Lichtumlenk-
einrichtung zum Leiten von Sonnenlicht in einen gegen-
über direkter Sonneneinstrahlung abgeschattet liegen-
den Territorialbereich.
[0002] Manche Ortschaften liegen in Territorialberei-
chen, in die während bestimmter Jahreszeiten (Winter-
monate) infolge bergnaher Lage keine direkte Sonnen-
einstrahlung gelangen kann. Da das Fehlen direkten
Sonnenlichteinfalls über längere Zeit bei manchen Be-
wohnern derartiger Territorialbereiche zu Depressionen
oder anderweitigen psychischen Störungen führen kann,
sind zum Leiten von Sonnenlicht in derartige Territorial-
bereiche Lichtleitanordnungen der eingangs genannten
Art vorgeschlagen worden. Die bekannten Lichtleitan-
ordnungen weisen im Wesentlichen drei Komponenten
auf, nämlich der Sonne nachgeführte sog. Heliostaten,
von denen aus Sonnenlicht einem mit Umlenkspiegeln
versehenen Umlenkfeld zugeführt wird, von dem aus das
Sonnenlicht über weitere Verteilerkomponenten dem
Territorialbereich zugeleitet wird. Mittels der bekannten
Lichtleitanordnungen kann aber der angestrebte Effekt,
dass nämlich von den Verteilerkomponenten ausgehen-
des Sonnenlicht für den Betrachter die aus der Natur
bekannten Sonneneffekte, wie hohe Intensität, scharfe
Licht- bzw. Schattenkontraste, brillantes Licht, spektrale
Farbzerlegung, Glitzereffekte od. dgl. aufweist, nicht
oder nur in nicht zufrieden stellender Weise erreicht wer-
den. Dies liegt daran, dass bei der bekannten Anordnung
die Heliostaten bodennah in einem dem Sonnenlicht aus-
gesetzten, also außerhalb des abgeschattet liegenden
Territorialbereich angeordnet sind, was zur Folge hat,
dass das von dem Heliostaten bzw. den Heliostaten re-
flektierte und dem Umlenkfeld zugeleitete Licht aufgrund
der geographischen Gegebenheiten größere Entfernun-
gen (beispielsweise einige hundert Meter) zurückzule-
gen hat. Dies hat derart hohe Lichtverluste zur Folge,
dass die angestrebte "Besonnung" des abgeschattet lie-
genden Territorialbereiches mit der bekannten Licht-
leitanordnung nicht in zufrieden stellender Weise erreicht
wird. Überdies sind insbesondere Heliostaten sehr ko-
stenaufwendig.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Lichtleitanordnung der eingangs genannten Art vorzu-
schlagen, welche effektiv arbeitet und preiswert erstell-
bar ist.
[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe ist erfindungsge-
mäß vorgesehen, dass die Lichtumlenkeinrichtung in ei-
ner derartigen Höhe oberhalb des gegenüber direkter
Strahlung des Lichtes der Lichtquelle abgeschattet lie-
genden Bereiches angeordnet ist, dass das von der Lich-

tumlenkeinrichtung umgelenkte Licht unmittelbar in den
gegenüber direkter Strahlung des Lichtes der Lichtquelle
abgeschattet liegenden Bereich geleitet wird.
[0005] Hierbei ist vorteilhaft, dass zusätzlich zu der
Lichtumlenkeinrichtung keine weiteren Lichtablenk- und/
oder Lichtumlenkeinrichtungen, wie etwa kostenintensi-
ve Heliostaten sowie der Lichtumlenkeinrichtung nach-
geschaltete Verteilerkomponenten erforderlich sind.
Überdies entfällt bei der erfindungsgemäßen Lösung die
Notwendigkeit, von außerhalb des in Rede stehenden
Bereiches in Bodennähe angebrachte Heliostaten auf-
gefangene Sonnenstrahlung über längere (im wesentli-
chen horizontale) Strecken Sekundärreflektoren zuzulei-
ten, da bei der erfindungsgemäßen Lösung beispielwei-
se die aufgefangene Sonnenstrahlung "von oben" direkt
in den zu besonnenden Territorialbereich geleitet werden
kann und die dabei von der umgelenkten Sonnenstrah-
lung zurückzulegende Entfernung wesentlich kleiner ge-
wählt werden kann, als die bei der bekannten Lichtleitan-
ordnung im Wesentlichen in horizontaler Richtung zu-
rückzulegende Strecke. Vorteilhaft bei der erfindungsge-
mäßen Lösung ist auch der psychologisch günstige Ef-
fekt, dass die Lichtumlenkeinrichtung mit der daraus um-
gelenkten Sonnenstrahlung sozusagen als "Sonnener-
satz" wahrgenommen werden kann.
[0006] In weiterer Ausbildung der Erfindung kann vor-
gesehen sein, dass eine von wenigstens einer Befesti-
gungsstelle am Erdboden nach oben weisende Halteein-
richtung für die Lichtumlenkeinrichtung vorgesehen ist.
Die Lichtumlenkeinrichtung kann beispielsweise höhen-
verstellbar an der Halteeinrichtung angebracht sein. Eine
besonders preiswerte und vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung besteht darin, dass die Halteeinrichtung we-
nigstens einen Fesselballon ausweist. Der wenigstens
eine Fesselballon wird in seiner Arbeitsposition durch ein
oder mehrere Fesselseile über einem festen Ort gehal-
tenen. Der Auftrieb des Fesselballons kann in bekannter
Weise durch eine Gasfüllung (Wasserstoff, Helium od.
dgl.) bewirkt werden. Die Form des Fesselballons ist
grundsätzlich beliebig; so kann der Fesselballon bei-
spielsweise in Form eines Zeppelins od. dgl. oder auch
etwa kugelförmig, birnenförmig oder ähnlich ausgebildet
sein. Die Lichtumlenkeinrichtung kann als an dem Fes-
selballon angebrachtes gesondertes Bauelement und
auch gesondert steuerbar ausgebildet sein. Es besteht
auch die Möglichkeit, die Oberfläche des Fesselballons
selbst ganz oder teilweise zur Bildung der Umlenkein-
richtung reflektierend auszubilden, etwa nach Art einer
"Disco-Kugel" oder in Form von an dem Fesselballon an-
gebrachten Facetten nach Art eines im Brillantschliff ge-
schliffenen Diamanten, wobei die reflektierenden Ober-
flächen der Facetten eben oder auch gebogen ausgebil-
det sein können.
[0007] Die erfindungsgemäße Lösung schließt auch
verschiedenartige Möglichkeiten einer Steuerung je
nach Sonnenstand bzw. Sonneneinstrahlung ein. So
kann beispielsweise die Höhe des Fesselballons gesteu-
ert werden. Es ist auch möglich, den Fesselballon mittels
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mehrerer Halteseile an seiner Befestigungsstelle zu hal-
ten und eine Steuerung der Lichtumlenkeinrichtung da-
durch zu bewirken, dass die Länge eines oder mehrerer
Halteseile geändert wird.
[0008] Die Befestigungsstelle des Fesselballons am
Erdboden kann innerhalb des gegenüber direkter Son-
neneinstrahlung abgeschattet liegenden Territorialberei-
ches oder auch außerhalb dieses Territorialbereiches lie-
gen, je nach den geographischen Gegebenheiten.
[0009] Wenn - beispielsweise in den Sommermonaten
- die Lichtleitanordnung nicht benötigt wird oder wenn
ungünstige Witterungsbedingungen (z. B. Sturm) die
Lichtleitanordnung gefährden sollten, kann der Fessel-
ballon eingezogen werden. Eine ggf. erforderliche War-
tung (beispielsweise zum Reinigen der Lichtumlenkrich-
tung) kann in einfacher Weise dadurch erfolgen, dass
der Fesselballon kurzzeitig eingezogen wird.
[0010] Wenn sich der Fesselballon beispielsweise in-
folge von Windeinwirkung im Rahmen der durch seine
"Fesselung" gegebenen Bewegungsmöglichkeiten rela-
tiv zu seiner Befestigungsstelle am Erboden bewegt, so
hat dies zur Folge, dass die in den zu besonnenden Ter-
ritorialbereich geleitete Sonnenstrahlung entsprechend
den Bewegungen des Fesselballons wandert. Dies ist
aber hinnehmbar, da mittels der Lichtleitanordnung nicht
etwa angestrebt wird, dass das Sonnenlicht an eine be-
stimmte Stelle geleitet werden soll, sondern der ange-
strebte Effekt, dass dem gegenüber direkter Sonnenein-
strahlung abgeschattet liegenden Territorialbereich
überhaupt Sonnenlicht zugeführt wird, wird auch dann
erreicht, wenn der die Umlenkeinrichtung tragende Fes-
selballon nicht ortsfest angeordnet ist, sondern sich in-
nerhalb gewisser Grenzen bewegen kann. Der erfin-
dungsgemäß ausgebildete Fesselballon kann zusätzlich
auch zu Werbezwecken eingesetzt werden.
[0011] Wenn die vorstehend beschriebene Lichtleitan-
ordnung anstelle von Sonnenlicht dem Licht einer oder
mehrerer künstlicher Lichtquellen ausgesetzt ist, kann
mittels der erfindungsgemäßen Lichtleitanordnung das
Licht dieser künstlichen Lichtquellen solchen Bereichen
zugeleitet werden, die gegenüber direkter Strahlung die-
ser künstlichen Lichtquellen abgeschattet liegen. Hier-
durch sind optisch wirksame Effekte erzielbar, die bei-
spielsweise für Werbezwecke und/oder Veranstaltungs-
zwecke eingesetzt werden können Die künstlichen Licht-
quellen können sowohl an der Lichtleitanordnung (also
z.B. an dem die Lichtumlenkeinrichtung aufweisenden
Fesselballon) als auch ortsfest am Boden angebracht
sein.

Patentansprüche

1. Lichtleitanordnung mit einer der Einwirkung des
Lichtes einer Lichtquelle direkt ausgesetzten Lich-
tumlenkeinrichtung zum Leiten des Lichtes der Licht-
quelle in einen gegenüber direkter Strahlung des
Lichtes der Lichtquelle abgeschattet liegenden Be-

reich, vorzugsweise Lichtleitanordnung mit einer
dem Sonnenlicht direkt ausgesetzten Lichtumlenk-
einrichtung zum Leiten von Sonnenlicht in einen ge-
genüber direkter Sonneneinstrahlung abgeschattet
liegenden Territorialbereich,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Lichtumlenkeinrichtung in einer derartigen Höhe
oberhalb des gegenüber direkter Strahlung des Lich-
tes abgeschattet liegenden Bereiches angeordnet
ist, dass das von der Lichtumlenkeinrichtung umge-
lenkte Licht unmittelbar in den gegenüber direkter
Strahlung des Lichtes der Lichtquelle abgeschattet
liegenden Bereich geleitet wird.

2. Lichtleitanordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine von wenigstens einer Befestigungsstelle am
Erdboden nach oben weisende Halteeinrichtung für
die Lichtumlenkeinrichtung vorgesehen ist.

3. Lichtleitanordnung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Halteeinrichtung wenigstens einen Fesselballon
aufweist..

4. Lichtleitanordnung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Fesselballon in Form eines Zeppelins od. dgl.
ausgebildet ist.

5. Lichtleitanordnung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Fesselballon kugelförmig, birnenförmig od. dgl.
ausgebildet ist.

6. Lichtleitanordnung nach einem der Ansprüche 3 bis
5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Umlenkeinrichtung gesondert von dem wenig-
stens einen Fesselballon ausgebildet und an diesem
angebracht ist.

7. Lichtleitanordnung nach einem der Ansprüche 3 bis
6,
dadurch gekennzeichnet, dass
zur Bildung der Umlenkeinrichtung die Oberfläche
des Fesselballons reflektierend ausgebildet ist.

8. Lichtleitanordnung nach einem der Ansprüche 3 bis
7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Lichtumlenkeinrichtung des Fesselballons vom
Erdboden aus gesondert steuerbar ausgebildet ist.

9. Lichtleitanordnung nach einem der Ansprüche 3 bis
8,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Fesselballon mittels mehrerer Halteseile an sei-
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ner Befestigungsstelle gehalten ist und eine Steue-
rung der Lichtumlenkeinrichtung durch eine Steue-
rung der Länge eines oder mehrerer Halteseile er-
folgt.

10. Lichtleitanordnung nach einem der Ansprüche 2 bis
9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Befestigungsstelle des Fesselballons am Erdbo-
den innerhalb oder außerhalb des gegenüber direk-
ter Sonneneinstrahlung abgeschattet liegenden Ter-
ritorialbereichs liegt.
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